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Anlage 1.5

zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
„Bildungswissenschaften des Primar- und Elemen-

tarbereichs“ der Universität Bremen

Vom 21. Juni 2011

Regelungen für das Fach „English-Speaking Cultures/
Englisch“ inkl. der fachdidaktischen Anteile, beschlos-
sen vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 10 (Sprach- 
und Literaturwissenschaften) am 10. Juni 2011

§ 1

Studienumfang, Regelstudienzeit und Abschlussgrad

 Studienumfang, Regelstudienzeit und Abschlussgrad 
werden in der Prüfungsordnung „Bildungswissen-
schaften des Primar- und Elementarbereichs“ gere-
gelt. 

§ 2

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte

 (1) Lehrveranstaltungen im Pflichtbereich oder im 
Wahlpflichtbereich können in deutscher oder engli-
scher Sprache gehalten werden. 

 (2) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnun-
gen der Universität Bremen (AT BPO) durchgeführt. 

 (3) Das Studienfach beinhaltet ein obligatorisches, 
fachlich relevantes Studiensemester an einer englisch-
sprachigen Universität in einem englischsprachigen 
Land. Der Auslandsaufenthalt findet nach Studienver-
laufsplan während des fünften Semesters statt. Im 
Auslandssemester sind Leistungen im Umfang von 
mindestens 15 CP zu erbringen. Zusätzlich erworbene 
CP können auf die General Studies bzw. auf die 
Schlüsselqualifikationen (max. 3 CP) angerechnet 
werden.1

 (4) Das Studiensemester kann in begründeten Aus-
nahmefällen mit Genehmigung des Prüfungsausschus-
ses durch ein fachlich relevantes Praktikum von 
dreimonatiger Dauer oder durch einen intensiven Stu-
dienaufenthalt (Summer School, etc.) in einem eng-
lischsprachigen Land ersetzt werden. Das Praktikum 
wird mit einem schriftlichen Praktikumsbericht von 
ca. 1500 Wörtern abgeschlossen. In schwerwiegenden 
Härtefällen sowie in besonders zu begründenden Fäl-
len (z.B. vorhandene nachweisbare kulturelle und 
sprachliche Kompetenz) kann der Prüfungsausschuss 
eine Befreiung vom Auslandsmodul aussprechen und 
eine geeignete Modulersatzleistung festlegen.

§ 3

Prüfungen

 (1) Die von dieser Ordnung vorgesehenen Prüfungs-
formen sind2:

 a)  Klausur mit einer Dauer von 90 Minuten. Alle 
Klausuren können ggf. auch als E-Klausuren 
(s. Anlage 3) durchgeführt werden.

 b)  Schriftliche Hausarbeit mit einem Umfang, der 
von den laut Modulbeschreibung zugrunde ge-
legten Arbeitsstunden wie folgt abhängt: 

      100 oder mehr Arbeitsstunden: 10 bis 15 Seiten, 

      60 bis 99 Arbeitsstunden: 7 bis 10 Seiten, 

      40 bis 59 Arbeitsstunden: 5 bis 9 Seiten.

    Eine Seite entspricht ca. 2 400 Zeichen ohne 
Leerzeichen. Die Arbeit ist in englischer Sprache 
zu verfassen und als ausgedrucktes Exemplar 
und als Datei einzureichen. 

 c)  Präsentationsleistung, bestehend aus einer 
mündlichen, im Regelfall medial gestützten Prä-
sentation in der Lehrveranstaltung, der schriftli-
chen Dokumentation des Präsentierten und ei-
ner kleinen schriftlichen Ausarbeitung im Um-
fang von bis zu 5 Seiten.

 d)  Portfolio, bestehend aus einer offenen Anzahl 
unterschiedlicher schriftlicher und mündlicher, 
dokumentierter Leistungen, die zusammenfas-
send bewertet werden. Eventuelle Klausurantei-
le können ggf. auch als E-Klausuren (s. Anlage 3) 
durchgeführt werden. Mündliche Aufgaben 
müssen in geeigneter Form dokumentiert wer-
den, z. B. durch Kurzbericht, Thesenpapier etc. 
Wenn Gruppenaufgaben im Portfolio vorgese-
hen sind, sollte der jeweilige Anteil der einzel-
nen Studierenden ersichtlich werden.

 e)  Prüfungen im Bereich der sprachpraktischen 
Übungen können aus schriftlichen und münd-
lichen Anteilen bestehen, die aber nicht über 
120 Minuten bei schriftlichen Tests und 30 Mi-
nuten bei mündlichen Tests hinausgehen. 

 f)   Alle Klausuranteile können ggf. auch als E-Klau-
suren (s. Anlage 3) durchgeführt werden. Münd-
liche Testanteile sollten als Einzelprüfung eine 
Dauer von 20 bis 30 Minuten nicht überschrei-
ten. Wenn mündliche Gruppenprüfungen für 
das betreffende Modul geeignet sind, können 
diese mit einer Gesamtdauer, die für jeden an 
der Prüfung teilnehmenden Prüfling anteilig et-
wa 15 Minuten Prüfungsdauer ergibt, durchge-
führt werden.

 g)  Zur Erstellung der Bachelorarbeit wird fakultativ 
ein Begleitseminar im Umfang von 3 CP angebo-
ten. Die 3 CP können als Schlüsselqualifikatio-
nen (nach § 2 der fachspezifischen Prüfungsord-
nung) anerkannt werden. 

 h)  Bachelorarbeit im Umfang von mindestens 
25 Seiten (ca. 60 000 Zeichen ohne Leerzeichen) 
und höchstens 30 Seiten (ca. 75 000 Zeichen oh-
ne Leerzeichen). Die Bachelorarbeit kann in 
deutscher oder englischer Sprache verfasst wer-
den. 

 i)   Die Erstprüferin/der Erstprüfer der Bachelorar-
beit ist die Betreuerin/der Betreuer der Arbeit. 
Betreuerinnen/Betreuer von Bachelorarbeiten 
können nur regelmäßig und eigenverantwortlich 
im Studiengang lehrende Mitarbeiterinnen/Mit-
arbeiter der Universität Bremen sein. Zweitprü-
ferinnen/Zweitprüfer von Bachelorarbeiten sind 
in der Regel ebenfalls Personen aus diesem 
Kreis; in Einzelfällen kann der Prüfungsaus-

1  Zum Abschluss eines Lernvertrags („Learning Agreements“) zwischen 
Studierendem und Fachbereich vor Antritt des Auslandsaufenthalts 
wird dringend geraten, um eine problemlose Anerkennung der im 
Ausland erworbenen CP gewährleisten zu können.

2  Diese Prüfungsformen entsprechen den Vorgaben der §§ 8 und 9 des 
AT BPO, konkretisieren und erweitern diese aber zum Teil, so dass sie 
hier noch einmal komplett aufgeführt werden.
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schuss auf einen begründeten Antrag hin aber 
auch fachlich qualifizierte und promovierte Wis-
senschaftlerinnen/Wissenschaftler, die nicht Mit-
glieder der Universität Bremen sind, zulassen. 
Die Bachelorarbeit ist als ausgedrucktes Exem-
plar und als PDF-Datei einzureichen. 

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf Antrag 
einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungsformen 
zulassen

 (2) Das Kompensationsprinzip wird nicht angewen-
det.

§ 4

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt gemäß den Regelungen der Prüfungs-
ordnung. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen

 Keine.3 

§ 6

Modul Bachelorarbeit

 (1) Für die Zulassung zur Bachelorarbeit ist der Er-
werb von mindestens 33 CP im Fach Englisch (ein-
schließlich Fachdidaktik Englisch) nachzuweisen. 

 (2) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit be-
trägt 12 Wochen. Auf begründeten Antrag an den Prü-
fungsausschuss kann die Bearbeitungszeit für die Ba-
chelorarbeit einmal um maximal 3 Wochen verlängert 
werden. 

 (3) Zur Erstellung der Bachelorarbeit wird fakultativ 
ein Begleitseminar im Umfang von 3 CP angeboten. 
Die 3 CP werden als Schlüsselqualifikationen (nach 
§ 2 der fachspezifischen Prüfungsordnung) angebo-
ten.

 (4) Die Bachelorarbeit kann als Einzel- oder als 
Gruppenarbeit angefertigt werden. Die maximale 
Gruppengröße beträgt 3 Teilnehmerinnen/Teilneh-
mer. Bei einer Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes 
einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenz-
bar und bewertbar sein.

 (5) Es findet kein Kolloquium zur Bachelorarbeit 
statt. 

§ 7

Gesamtnote des Studienfaches

 Die Gesamtnote für das Studienfach wird aus den 
mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Module 
gebildet, in denen benotete Prüfungen abgelegt wer-
den. 

§ 8

Geltungsbereich und Inkrafttreten

 Diese fachspezifische Anlage 1.5 – English-Speaking 
Cultures/Englisch zur Prüfungsordnung „Bildungs-
wissenschaften des Primar- und Elementarbereichs“ 
tritt nach der Genehmigung der Prüfungsordnung 
durch den Rektor am 1. Oktober 2011 in Kraft und gilt 
für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 
2011/12 erstmals im Bachelorstudiengang „Bildungs-
wissenschaften des Primar- und Elementarbereich“ an 
der Universität Bremen immatrikuliert wurden. Sie 
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen ver-
öffentlicht.

3  Es wird jedoch dringend empfohlen, das Modul FD 1 vor dem Modul 
FD 2 zu absolvieren.
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